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MM II TTTTEEII LL UUNNGGSSBBLL AATTTT  

DDEERR  GGEEMM EEII NNDDEE  AALL LL EESSHHAAUUSSEENN  

 
 Verantwortlicher Herausgeber: Bürgermeisteramt Alleshausen, BM Harald Fischer 
 88422 Alleshausen, Hauptstrasse 10, Tel. 07582-8178, Fax 2014, tagsüber 07374-920614, 

e-mail-Adresse: Gemeinde-Alleshausen@t-online.de, www.alleshausen.de 
 Sprechstunden: Dienstag und Donnerstag  17.00 Uhr bis 19.00 Uhr und nach Vereinbarung 
 

Nr. 31 – 33      Donnerstag, den 04. August 2011                                                41. Jahrgang  
 
Jubilare 
Wir gratulieren  
am 12. August 2011 Frau Franziska Weidelener, Seestraße 12, zum 84. Geburtstag; 
am 14. August 2011 Herrn Karl Birk, Regenbogengasse 12, zum 82. Geburtstag; 
am 15. August 2011 Herrn Friedrich Mack, Mühlgasse 1, zum 83. Geburtstag; 
am 22. August 2011 Herrn Josef Geng, Hauptstraße 12, zum 84. Geburtstag; 
Herzliche Glückwünsche an die Jubilarin und die Jubilare! 
 
Hausmüllabfuhr 
Nächster Abfuhrtag für den Hausmüll ist Mittwoch, 17. August 2011. 
 
Proberuf der funkgesteuerten Sirenen  
Am Samstag, 06. August 2011, findet um 12:00 Uhr der nächste Proberuf für die örtliche 
Sirene statt.  
Um Beachtung wird gebeten. 
 
Freiwillige Feuerwehr Alleshausen - Altersabteilung 
Zu unserem nächsten Einkehrabend treffen wir uns am Freitag, 05. August ab 20.00 Uhr. 
 
Änderung in der Wehrerfassung 
Widerspruchsrecht nach dem Melderechtsrahmengesetzes 
Der § 15 und § 24a Wehrpflichtgesetz wird seit dem 01.07.2011 ausgesetzt. An dessen Stelle 
tritt § 58 Wehrpflichtgesetz mit der einmaligen Übermittlungspflicht pro Jahr (für 2011 im 
Oktober). Dabei übermitteln die Meldebehörden zum Zweck der Übersendung von 
Informationsmaterial nach Absatz 2 Satz 1 dem Bundesamt für Wehrverwaltung jährlich bis 
zum 31.03. folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten 
Jahre volljährig werden: 
 1. Familienname 
 2. Vornamen 
 3. gegenwärtige Anschrift 
Die Datenübermittlung unterbleibt, wenn die Betroffenen ihr nach § 18 Abs. 7 des 
Melderechtsrahmengesetzes widersprochen haben. Widersprüche gegen eine 
Datenübermittlung sind bis zum 30.09.2011 schriftlich an die Gemeindeverwaltung zu 
richten. 
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L A N D R A T S A M T   B I B E R A C H 
- Flurneuordnungsamt - 
Gammertinger Straße 18 • 88499 Riedlingen • Telefax (07371) 187-499 • � Vermittlung (07371) 187-502 
 

Flurbereinigung Uttenweiler (B 312) 
Landkreis Biberach 
Öffentliche Bekanntmachung 
Änderungsbeschluss Nr. 1 vom 01.08.2011 

1. Das Landratsamt Biberach - untere Flurbereinigungsbehörde - ordnet hiermit eine 
geringfügige Änderung des Flurbereinigungsgebiets der Flurbereinigung 
Uttenweiler (B 312), Landkreis Biberach nach § 8 Abs. 1 des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546) 
an.  
In das Flurbereinigungsgebiet werden einbezogen: Von der Gemeinde Uttenweiler, 
Gemarkung Uttenweiler, Flur Uttenweiler, Landkreis Biberach, die Grundstücke 
Flst. Nr. 744, 748, 1528, 1834/1 und 2478/24. 
Die Fläche der neu einbezogenen Grundstücke beträgt rd. 0,8 ha. 
Das geänderte Flurbereinigungsgebiet umfasst nunmehr eine Fläche von 1099 ha. 
Seine Abgrenzung ist aus der Gebietskarte in der Fassung vom 23.08.2003 mit den 
Ergänzungen vom 01.08.2011 ersichtlich. 

2. Am Flurbereinigungsverfahren sind neu beteiligt: Als Teilnehmer die Eigentümer und 
Erbbauberechtigten der zum Erweiterungsgebiet gehörenden Grundstücke; als 
Nebenbeteiligte die Inhaber von Rechten an diesen Grundstücken, sowie die 
Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, die zur 
Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze des Flurbereinigungsgebiets 
mitzuwirken haben. 

3. Dieser Beschluss mit Begründung und Gebietskarte liegt 1 Monat lang - vom 1. Tag 
seiner öffentlichen Bekanntmachung an gerechnet - im Rathaus in Uttenweiler zur 
Einsichtnahme für die Beteiligten aus. Die Wirkungen dieses Beschlusses treten am 
Tage nach der Bekanntgabe sämtlicher Unterlagen in der betreffenden Gemeinde ein. 

4.1 Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur 
Beteiligung am Verfahren berechtigen, z. B. Pachtrechten, werden aufgefordert, 
diese Rechte innerhalb von 3 Monaten beim Landratsamt Biberach - 
Flurneuordnungsamt - anzumelden. Werden Rechte erst nach Ablauf der 3-
Monatsfrist angemeldet oder nachgewiesen, so kann das Landratsamt Biberach - 
Flurneuordnungsamt - die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten 
lassen. Der Inhaber eines vorbezeichneten Rechts muss die Wirkung eines vor der 
Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie der 
Beteiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsakts in Lauf 
gesetzt worden ist.  

4.2 In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung des Landratsamtes 
Biberach - Flurneuordnungsamt - nur Änderungen vorgenommen werden, die zum 
ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören. Bauwerke, Brunnen, Gräben, 
Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung des 
Landratsamtes Biberach - Flurneuordnungsamt - errichtet, hergestellt, wesentlich 
verändert oder beseitigt werden. Sind entgegen diesen Vorschriften Änderungen 
vorgenommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im 
Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Das Landratsamt kann den 
früheren Zustand, notfalls mit Zwang, wiederherstellen lassen, wenn dies der 
Flurbereinigung dient. 
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4.3 Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne Bäume, Hecken, 
Feld- und Ufergehölze dürfen nur mit Zustimmung des Landratsamtes beseitigt 
werden, andernfalls muss das Landratsamt Biberach - Flurneuordnungsamt - 
Ersatzpflanzungen anordnen. 

4.4 Auf den in das Flurbereinigungsverfahren einbezogenen Waldgrundstücken dürfen 
Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 
übersteigen, nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde vorgenommen 
werden. Andernfalls kann diese anordnen, dass die abgeholzte oder verlichtete 
Fläche wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen ist. 

4.5 Wer gegen die unter Nr. 4.2 bis 4.4 genannten Vorschriften verstößt, kann wegen 
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße belegt werden. 

   Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Beschluss können die Beteiligten innerhalb eines Monats nach der 
Bekanntgabe - schriftlich oder zur Niederschrift - Widerspruch beim Landratsamt Biberach - 
Flurneuordnungsamt - erheben. Wird der Widerspruch schriftlich erhoben, muss er 
innerhalb dieser Frist beim Landratsamt Biberach - Flurneuordnungsamt -, Gammertinger 
Str. 18, 88499 Riedlingen, eingegangen sein.  
Die Widerspruchsfrist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieses 
Beschlusses. 

Begründung 

Die Einbeziehung der Grundstücke ist erforderlich, um  
- die im Wege- und Gewässerplan am 07.12.2009 genehmigten Wege 155, 169 und 228 

auszubauen und 
- im Gewann „Aispel“ das bestehende Wegenetz zu verbessern, insbesondere die 

Kurvensituation bei den Wegen. 
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft ist zu der Änderung des Flurbereinigungsgebiets 
gehört worden. 
 gez. Helfert D.S. 

 
Das Landratsamt Biberach informiert: 
Fachtag Demenz  
Der diesjährige Fachtag Demenz findet am Freitag, den 23. September, im Landratsamt 
Biberach, Rollinstrasse 9, 13.30 bis 17.00 Uhr statt. Im Mittelpunkt wird MAKS stehen 
(wörtlich: motorisches, alltagspraktisches, kognitives Aktivierungstraining mit spiritueller 
Einstimmung), eine nichtmedikamentöse Therapie, die an der  Universitätsklinik Erlangen 
entwickelt und erprobt wurde. Diese stoppt die weitere Verschlechterung von Gedächtnis- 
und Denkfähigkeit sowie das weitere Nachlassen der alltagspraktischen Fähigkeiten.  
Die verschiedenen Aktivierungsbereiche werden ganz praktisch im Vortrag und in Workshops 
vorstellt. Parallel dazu bieten ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfeanbieter für 
Demenzkranke (Pflege, Betreuung, Versorgung, Beratung) aus dem Landkreis Biberach ihre 
Unterstützungsleistungen an Infoständen an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die 
Teilnahme ist kostenlos. Informationen gibt es bei: Thomas Münsch, Caritas Biberach, Tel.: 
07351/5005-130 oder -132, muensch@caritas-biberach.de . 
 
Studium und Praxis Hand in Hand 
Pflege studieren, schon während der Ausbildung 
Wer nach Karrierechancen in Pflegeberufen sucht, dem stehen viele 
Qualifizierungsmöglichkeiten offen. Neu ist die Kombination von Studium und Ausbildung - 
zeitgleich. Schon ab dem Wintersemester kann man an der Kreisklinik Biberach seinen 
Pflege-Bachelor ausbildungsbegleitend erreichen. 
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Gutes Personal zu finden ist in der Gesundheitsbranche schwierig. Fachkräfte sind heiß 
begehrt. Die Pflegedirektorin Helene Maucher und der Schulleiter Josef Schmid der 
Kreiskliniken arbeiten deshalb mit der Katholischen Hochschule Freiburg zusammen. Ein 
neuer ausbildungsbegleitender Studiengang soll mehr Schüler für Pflegeberufe begeistern, die 
Ausbildungszeit verkürzen und Theorie und Praxis noch besser verbinden. So werden die 
künftigen Mitarbeiter mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen für die wachsenden 
Ansprüche und Anforderungen qualifiziert: Pflegewissenschaft, angewandte Pflegeforschung 
und Projektmanagement, Gesundheitsförderung und Prävention, Fall- und 
Versorgungssteuerung, Kommunikationstraining, Qualitätsmanagement und erweiterte 
Beurteilungs- und Behandlungskompetenz gehören dazu. Ziel ist es, die praktische 
Pflegetätigkeit zu erweitern besonders für Menschen, die mit dauerhaften Einschränkungen 
leben. Außerdem sollen Versorgungsprozesse verbessert werden — von der Vorsorge bis zur 
Palliativpflege. 
Einige Mitarbeiter der Kreisklinik Biberach haben bereits in Freiburg studiert, bisher noch 
berufsbegleitend. Stefanie Russ arbeitet z. B. als Bereichskoordinatorin und Fallmanagerin in 
der Medizinischen Klinik Biberach. „Ich sorge während des Klinikaufenthalts dafür, dass 
mein Patient alles bekommt, was er braucht  ohne Zeitverlust. Um ihn und die Angehörigen 
zu entlasten, koordiniere ich die Untersuchungen, bringe die Fachleute zusammen und bitte 
auch Therapeuten, Sozialdienste oder Seelsorger dazu, wenn gewünscht. Diese 
Verantwortung macht meine Arbeit interessanter.“ Der Dipl. Pflegepädagoge Berthold Götze 
gibt jetzt seine Erfahrungen praxisgerecht an die Auszubildenden weiter. „Damit die 
Auszubildenden erfahren, wie es sich anfühlt, 80 Jahre alt zu sein, setzen wir 
Alterssimulationstechniken ein. Manches kann man eben nicht nur aus Büchern lernen.“  
Das Vorzeigebeispiel für eine erfolgreiche Karriere ist MScN, Dipl. Pflegewirtin Helene 
Maucher selbst: Von der Krankenschwester bis zur Pflegedirektorin hat sie sich entwickelt. 
Die Pflege des einzelnen Menschen hat sie nie aus den Augen verloren bei ihren Aufgaben als 
Klinikleitung, bei ihrem berufspolitischen Engagement in verschiedenen Gremien und in 
ihren vielen Ehrenämtern. „Ich wünsche mir, das mehr junge Menschen – auch Männer – den 
Pflegeberuf schätzen lernen als krisensicher, verantwortungsvoll, ausbaufähig und erfüllend. 
Richtig Karriere machen bedeutet für mich, dass studierte Pflegekräfte im direkten 
Patientenkontakt bleiben z. B.  im Fallmanagement oder als Pflegeexperte.“  
Information: Mehr zu den Voraussetzungen, Inhalten, Zielen und dem Ablauf des Studiums 
unter www.kh-freiburg.de. Weitere Informationen zur Aus- und Weiterbildung an den 
Kreiskliniken unter www.kliniken-bc.de. 
 
Die Obst- und Gartenbauakademie Biberach informiert:  
Beerengehölz-Schnittkurs 
Die Obst- und Gartenbauakademie Biberach bietet am Mittwoch, 31. August 2011 von 14 bis 
15.30 Uhr im Landwirtschaftsamt Biberach, Bergerhauser Straße 36, einen Beerengehölz-
Schnittkurs an. Die Teilnehmer erlernen in einem praktischen Kurs die Kultur und die 
wichtigsten Schnittregeln von Beerenobst, schwarzen und roten Johannisbeeren, 
Stachelbeeren sowie Himbeeren.  Anmeldeschluss ist am Freitag, 26. August 2011. 
Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 07351 52-6702 oder per Fax unter 07351 52-
6703 entgegengenommen. Das Anmeldeformular kann unter www.ogab.info herunter geladen 
werden. Die Teilnahme ist kostenfrei. 
 
Garten-Kids – Erdbeerpflanzen in Töpfen kultivieren 
Die Obst- und Gartenbauakademie Biberach bietet am Mittwoch, 24. August 2011 ein 
Kinderferienprogramm an. Beginn ist um 14 Uhr im Kreislehrgarten des 
Landwirtschaftsamtes Biberach, Bergerhauser Straße 36. 
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Die Kinder im Grundschulalter erlernen unter fachkundiger Anleitung von Gärtnern, selbst 
Erdbeerpflanzen in Töpfen zu pflanzen und ihren eigenen „Naschgarten“ zu kultivieren. Was 
die vitaminreichen Früchte an gesunden Eigenschaften aufweisen und warum die Topfkultur 
im Gegensatz zur Bodenkultur so viele Vorteile mitbringt, erklären ihnen kindgerecht die 
OGAB-Gartenprofis. Die Kinder dürfen anschließend ihre selbst getopften Erdbeeren mit 
nach Hause nehmen und zusammen mit ihren Eltern auf Pfählen aufstellen. Anmeldeschluss 
ist am Freitag, 19. August 2011. Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 07351 52-
6702 oder per Fax unter 07351 52-6703 entgegengenommen. Das Anmeldeformular kann 
unter www.ogab.info herunter geladen werden. Die Teilnahme kostet fünf Euro inklusive 
einem Topf mit Substrat und Erdbeerpflanzen. 
 
Kath. Kirchengemeinde Seekirch 

• Am Sonntag, den 07. August 2011 ist um 10.15 Uhr Eucharistiefeier in Seekirch. 
• Am Sonntag, den 14. August 2011 –Fest Mariä Aufnahme in den Himmel- 

Kirchenpatrozinium ist um 10.15 Uhr Festgottesdienst mit Kräuterweihe. Mitgestaltet 
wird der Gottesdienst vom Kirchenchor. Um 14.00 Uhr ist Marienandacht in Seekirch 
mit dem Männerchor Tiefenbach-Rupertshofen. Anschließend gemeinsames 
Treffen/Fest vor der Kirche. 

• Am Sonntag, den 21. August 2011 ist um 10.15 Uhr Eucharistiefeier in Seekirch. 
• Am Sonntag, den 28. August 2011 ist um 9.00 Uhr Eucharistiefeier in Seekirch. 

 
Backhaus Alleshausen 

 
 
 
Schützenverein Alleshausen 
Hallo Radler-Freunde, bitte Termin unbedingt vormerken: Radtour am Sonntag, den 28. 
August 2011, Treffpunkt 9.30 Uhr am  Schützenhaus Alleshausen. 
 
KLJB Seekirch  
Wir machen diesen Freitag einen gemütlichen DVD-Abend. Die Wanderung muss leider 
ausfallen.  
Jugendgruppe  
Auch die Jüngeren machen einen Filmeabend in der Landjugend. Beginn ist schon um 18.00 
Uhr . 
 
Verband Katholisches Landvolk  
Mariä Himmelfahrt mit Kräuterweihe auf dem Bussen 
Der Verband Katholisches Landvolk im Dekanat Biberach lädt zur Mariä Himmelfahrt am 
Montag, 15. August 2011 um 10:00 Uhr in die Bussenkirche ein.  
 
BACHRITTERBURG KANZACH  
Der Name der Living-History-Gruppe, die am 06. und 07. August die Burg belebt heißt „in 
der ahte mîn“ und bedeutet so viel wie „auf meine Art und Weise“.  
Dabei entführen die Darsteller in die Blütezeit der Zisterzienser in der Gegend um 
Kaiserslautern gegen Ende des 13. Jh. und agieren als Handwerker, Bürger und Bauern mit 

Wir machen Urlaub! 
am 12.08.2011 
am 19.08.2011 
am 26.08.2011 

 
Edi und Inge 
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dem Alltagsleben, wie es sich in Handwerk, Handel, dem Leben im Haushalt, in der Familie 
und der Gesellschaft darstellt. In ihrer Ausstattung legt die Gruppe großen Wert auf die 
Belegbarkeit der benutzten Gegenstände durch Funde, schriftliche Quellen sowie bildliche 
Darstellungen. Es werden sowohl handwerkliche als auch häusliche Arbeiten mit dem Einsatz 
historisch belegter Materialien und Werkzeugen und bis zum Anbau belegter Pflanzen, die 
der Nahrung und als Heilkräuter dienten, präsentiert.  
Im Rahmen  der Burgbelebung zeigen sie allerlei Handwerk aus längst vergangenen Tagen. In 
großen Kupferkesseln werden Färbedrogen brodeln, in denen Wolle und Wollstoffe mit 
Pflanzenfarben aus Walnussschalen, Birkenblättern, Krapp – gewonnen aus den Wurzeln des 
Färberkrapp - oder Wau, gewonnen aus Reseda, gefärbt werden.  
Lederarbeiten, Knochenschnitzereien, Drechseln an der Wippdrechselbank der Bachritterburg 
sowie das alltägliche Leben auf einer Niederadelsburg des 14.Jahrhunderts wie Brotbacken im 
großen Lehmbackofen, Kochen der täglichen Nahrung mit den Gewürzen, die im 
ausgehenden Hochmittelalter bekannt waren, gehören ebenso dazu. 
Nähere Infos unter Tel. Nr. 0 75 82 / 93 04 40. Weitere Infos zum Jahresprogramm unter 
www.bachritterburg.de 
 
Ferienjobs sind versicherungsfrei 
Ferienzeit – für viele Arbeitszeit. Gerade in den Ferien bessern Schüler und Studenten 
mit Ferienjobs ihr Taschengeld auf oder sammeln Erfahrungen für das spätere 
Berufsleben. Ob Sozialabgaben anfallen, darüber informiert die Deutsche 
Rentenversicherung Baden-Württemberg. 
Für einen „echten“ Ferienjob, der im Voraus auf maximal zwei Monate oder 50 Arbeitstage 
begrenzt ist, zahlen Ferienjobber und Arbeitgeber keine Sozialabgaben. Wie hoch Verdienst 
und wöchentliche Arbeitszeit sind, spielt dabei keine Rolle. 
Wer die Aushilfstätigkeit länger ausübt, aber nicht mehr als 400 Euro monatlich verdient, ist 
ebenfalls sozialversicherungsfrei. Bei diesem sogenannten Minijob zahlt nur der Arbeitgeber 
eine Pauschalabgabe von 30 Prozent des Entgelts. Der Minijobber hat jedoch die Möglichkeit, 
den Pauschalbeitrag aus eigener Tasche auf den vollen Rentenversicherungsbeitrag 
aufzustocken. Investiert beispielsweise ein 400-Euro-Jobber 19,60 Euro monatlich, kann er 
den vollen Schutz der Rentenversicherung erwerben. 
Nähere Informationen bieten die kostenlosen Broschüren „Minijob–Midijob: Bausteine für 
die Rente“ und „Tipps für Studenten: Jobben und studieren“. Die Broschüren können 
kostenlos unter der Telefonnummer 0721 825-23888 oder per E-Mail (presse@drv-bw.de) 
bestellt werden. Im Internet (www.deutsche-rentenversicherung-bw.de) stehen sie ebenfalls 
als PDF-Download zur Verfügung. 
Weitere Auskünfte zu den Themen Rente, Rehabilitation und Altersvorsorge gibt es bei der 
Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg im Regionalzentrum Ulm, Wichernstr. 
10, 89073 Ulm. Voranmeldungen unter Tel.: 0731 920410 verkürzen die Wartezeit.  
  
NENA – „Live“ in Bad Buchau am 29. Oktober 2011 

NENA, eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands überhaupt, 
gibt am Samstag, 29. Oktober 2011 in Bad Buchau ein Konzert der 
Extraklasse. Sie wurde jüngst mit einem der höchsten Musikpreise 
Deutschlands, dem Platin - Comet für ihr Lebenswerk ausgezeichnet!  
Ab Herbst 2011 wird sie außerdem als Coach bei der PRO7 Sendung 
„The Voice“ zu sehen sein. 

Für alle Interessierten bietet der örtliche Veranstalter, der Fanfarenzug Bad Buchau, 
vergünstigte Eintrittskarten für 39 € bei folgenden Vorverkaufsstellen an: Tourist Information 
Bad Buchau, Federseebank Bad Buchau, Getränkemarkt Schlaich Bad Buchau und im 
Schussenrieder Bierkrugstadel. Tickets können auch telefonisch beim Südfinder (0751- 
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am Sonntag, den 07. Auam Sonntag, den 07. Auam Sonntag, den 07. Auam Sonntag, den 07. August 2011gust 2011gust 2011gust 2011 
  
 Hierzu ist die gesamte Gemeinde recht herzlich eingeladen! 
 
-Frühschoppen ab 9.30 Uhr 
 
 -Mittagessen  
 
  -Kaffee und Kuchen 
 
   -Wurstsalat ab 17 Uhr 
 
    -Schätzfrage 

 

Auf Ihr Kommen freut sich der Amitié - Club 

 
 

 
 
 
  
 

 

-IM SCHUPPEN- 
 

        AM SAMSTAG, 06. AUGUST 2010 AB 20 UHR 

 

COCKTAILS - SONSTIGE GETRÄNKE - ESSEN 
 

 

AUF EUER KOMMEN FREUEN SICH DIE ALLJÄHRLICHEN BARMIEZEN ! 
 
 
 

 


